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2. betont außerdem, dass der tiefe Graben, der die
Menschheit in Arm und Reich spaltet, und die ständig wach-
sende Kluft zwischen den entwickelten Ländern und den Ent-
wicklungsländern eine große Bedrohung für die Prosperität,
den Frieden, die Sicherheit und die Stabilität auf der Welt dar-
stellen;

3. erklärt feierlich, dass die Völker der Erde ein gehei-
ligtes Recht auf Frieden haben und dass die Wahrung und För-
derung des Friedens zu den grundlegenden Verpflichtungen
eines jeden Staates gehören;

4. hebt hervor, dass der Frieden nur dann gewahrt und
gefördert werden kann, wenn die Politik der Staaten darauf ge-
richtet ist, die Bedrohung durch Krieg, insbesondere Atom-
krieg, zu beseitigen, auf die Anwendung oder Androhung von
Gewalt in den internationalen Beziehungen zu verzichten und
internationale Streitigkeiten durch friedliche Mittel auf der
Grundlage der Charta der Vereinten Nationen beizulegen;

5. erklärt, dass alle Staaten die Herbeiführung, Wah-
rung und Festigung des Weltfriedens und der internationalen
Sicherheit sowie einer internationalen Ordnung fördern sollen,
die auf der Achtung vor den in der Charta verankerten Grund-
sätzen und der Förderung aller Menschenrechte und Grund-
freiheiten, einschließlich des Rechts auf Entwicklung und des
Rechts der Völker auf Selbstbestimmung, gründet;

6. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, bei ihren Be-
ziehungen mit anderen Staaten, ungeachtet ihres politischen,
wirtschaftlichen oder sozialen Systems und ihrer Größe, ihrer
geografischen Lage oder ihres wirtschaftlichen Entwicklungs-
stands, die Ziele und Grundsätze der Charta zu achten und in
die Praxis umzusetzen;

7. bekräftigt, dass alle Staaten nach den Grundsätzen
der Charta verpflichtet sind, friedliche Mittel zur Beilegung je-
der Streitigkeit einzusetzen, deren Partei sie sind und deren
Fortdauer geeignet ist, die Wahrung des Weltfriedens und der
internationalen Sicherheit zu gefährden, als grundlegende
Voraussetzung für die Förderung und den Schutz aller Men-
schenrechte eines jeden Menschen und aller Völker;

8. fordert die Hohe Kommissarin der Vereinten Natio-
nen für Menschenrechte auf, einen konstruktiven Dialog und
Konsultationen mit den Mitgliedstaaten, den Sonderorganisa-
tionen und den zwischenstaatlichen Organisationen darüber zu
führen, wie die Menschenrechtskommission auf ein der vollen
Verwirklichung des Rechts der Völker auf Frieden förderli-
ches internationales Umfeld hinarbeiten könnte, und ermutigt
die nichtstaatlichen Organisationen, aktiv dazu beizutragen;

9. bittet die Staaten und die zuständigen Mechanismen
und Verfahren der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der
Menschenrechte, auch weiterhin die Bedeutung der wechsel-
seitigen Zusammenarbeit, des gegenseitigen Verständnisses
und des Dialogs miteinander zu beachten, wenn es darum geht,
die Förderung und den Schutz aller Menschenrechte zu ge-
währleisten;

10. beschließt, die Behandlung der Frage der Förderung
des Rechts der Völker auf Frieden auf ihrer zweiundsechzig-

sten Tagung unter dem Punkt "Menschenrechtsfragen" fortzu-
setzen.

RESOLUTION 60/164

Verabschiedet auf der 64. Plenarsitzung am 16. Dezember 2005, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 110 Stimmen bei 6 Gegenstimmen und 61 Enthal-
tungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/60/509/Add.2 (Part II), Ziff. 102)323:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Angola, Antigua und Barbuda, Aser-
baidschan, Äthiopien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Be-
lize, Benin, Bhutan, Bolivien, Brasilien, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Bu-
rundi, China, Côte d'Ivoire, Demokratische Republik Kongo, Demokratische
Volksrepublik Korea, Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador,
El Salvador, Eritrea, Gabun, Gambia, Ghana, Grenada, Guinea, Guinea-Bissau,
Guyana, Haiti, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Jamaika, Japan, Jemen,
Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgi-
sistan, Kolumbien, Komoren, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische Re-
publik, Lesotho, Libanon, Libysch-Arabische Dschamahirija, Madagaskar, Mala-
wi, Malaysia, Malediven, Mali, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mongolei, Mo-
sambik, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan,
Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Ruanda, Russische
Föderation, Salomonen, Sambia, Saudi-Arabien, Senegal, Simbabwe, Singapur,
Somalia, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan,
Suriname, Syrische Arabische Republik, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste,
Togo, Trinidad und Tobago, Tunesien, Turkmenistan, Uganda, Usbekistan, Ve-
nezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Repu-
blik Tansania, Vietnam.

Dagegen: Australien, Israel, Marshallinseln, Mikronesien (Föderierte Staa-
ten von), Palau, Vereinigte Staaten von Amerika.

Enthaltungen: Albanien, Andorra, Argentinien, Armenien, Belgien, Bosnien
und Herzegowina, Botsuana, Bulgarien, Chile, Costa Rica, Dänemark, Deutsch-
land, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Fidschi, Finn-
land, Frankreich, Georgien, Griechenland, Guatemala, Honduras, Indien, Irak,
Irland, Island, Italien, Kanada, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxem-
burg, Malta, Mexiko, Monaco, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich,
Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien, Salomonen, Sa-
moa, San Marino, Schweden, Schweiz, Serbien und Montenegro, Slowakei, Slo-
wenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Uruguay,
Vanuatu, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Zypern.

60/164. Achtung vor den Grundsätzen der nationalen
Souveränität und der Vielfalt der demokratischen
Systeme bei Wahlvorgängen als wichtiger Be-
standteil der Förderung und des Schutzes der
Menschenrechte

Die Generalversammlung,

in Bekräftigung des Ziels der Vereinten Nationen, freund-
schaftliche, auf der Achtung vor dem Grundsatz der Gleichbe-
rechtigung und Selbstbestimmung der Völker beruhende Be-
ziehungen zwischen den Nationen zu entwickeln und andere

323 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Algerien, Angola, Äthiopien, Belarus, Benin,
China, Demokratische Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik
Korea, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Kambodscha, Kamerun,
Kenia, Kuba, Laotische Volksdemokratische Republik, Libysch-Arabi-
sche Dschamahirija, Malaysia, Mauretanien, Myanmar, Namibia, Paki-
stan, Ruanda, Russische Föderation, Simbabwe, Sudan, Syrische Arabi-
sche Republik, Turkmenistan, Usbekistan, Venezuela (Bolivarische Re-
publik), Vereinigte Republik Tansania, Vietnam und Zentralafrikanische
Republik.
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geeignete Maßnahmen zur Festigung des Weltfriedens zu tref-
fen,

unter Hinweis auf ihre Resolution 1514 (XV) vom 14. De-
zember 1960 mit der Erklärung über die Gewährung der Un-
abhängigkeit an koloniale Länder und Völker,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 2625 (XXV) vom
24. Oktober 1970, mit der sie die Erklärung über Grundsätze
des Völkerrechts betreffend freundschaftliche Beziehungen
und Zusammenarbeit zwischen den Staaten im Einklang mit
der Charta der Vereinten Nationen billigte,

in Bekräftigung des Rechts auf Selbstbestimmung, kraft
dessen alle Völker ihren politischen Status frei bestimmen und
ihrer wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Entwicklung
frei nachgehen können,

anerkennend, dass die in Artikel 2 der Charta verankerten
Grundsätze, insbesondere die Achtung der nationalen Souve-
ränität, bei der Abhaltung von Wahlen zu achten sind,

sowie anerkennend, dass es eine reiche Vielfalt von demo-
kratischen politischen Systemen und von Modellen freier und
fairer Wahlprozesse auf der Welt gibt, die auf nationalen und
regionalen Besonderheiten und unterschiedlichen Vorausset-
zungen gründen,

betonend, dass es Sache der Staaten ist, für Mittel und We-
ge zu sorgen, die die volle und effektive Mitwirkung des Vol-
kes an Wahlvorgängen erleichtern,

den Beitrag anerkennend, den die Vereinten Nationen lei-
sten, indem sie zahlreichen Staaten auf Antrag Wahlhilfe ge-
währen,

in Bekräftigung der feierlichen Selbstverpflichtung aller
Staaten, ihren Verpflichtungen zur Förderung der allgemeinen
Achtung, der Einhaltung und des Schutzes aller Menschen-
rechte und Grundfreiheiten für alle im Einklang mit der Charta,
anderen Menschenrechtsübereinkünften und dem Völkerrecht
nachzukommen,

bekräftigend, dass Demokratie, nachhaltige Entwicklung,
Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten sowie
eine gute Regierungs- und Verwaltungsführung auf allen Ebe-
nen einander bedingen und sich gegenseitig verstärken, und
entschlossen, die Achtung der Rechtsstaatlichkeit auf nationa-
ler und internationaler Ebene zu stärken,

unter Begrüßung der in der Millenniums-Erklärung der
Vereinten Nationen324 bekundeten Selbstverpflichtung aller
Mitgliedstaaten, gemeinsam auf integrativere politische Pro-
zesse hinzuarbeiten, die allen Bürgern in allen Ländern echte
Mitsprache ermöglichen,

1. bekräftigt, dass alle Völker das Recht auf Selbstbe-
stimmung haben, kraft dessen sie ihren politischen Status frei
bestimmen und ihrer wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen
Entwicklung frei nachgehen, und dass jeder Staat die Pflicht
hat, dieses Recht zu achten, im Einklang mit den Bestimmun-
gen der Charta der Vereinten Nationen;

2. erklärt erneut, dass regelmäßige, faire und freie Wah-
len wichtige Bestandteile der Förderung und des Schutzes der
Menschenrechte sind;

3. bekräftigt, dass die Völker das Recht haben, Wahl-
methoden festzulegen und Wahlinstitutionen einzurichten,
dass es infolgedessen kein Einheitsmodell für Demokratie
oder demokratische Institutionen gibt und dass die Staaten für
die erforderlichen Mechanismen und Mittel sorgen sollen, die
die volle und effektive Mitwirkung des Volkes an Wahlvor-
gängen erleichtern;

4. bekräftigt außerdem, dass die freie Ausgestaltung na-
tionaler Wahlvorgänge in jedem Staat voll und ganz zu achten
ist und dass dabei die Grundsätze, die in der Charta und in der
Erklärung über Grundsätze des Völkerrechts betreffend
freundschaftliche Beziehungen und Zusammenarbeit zwi-
schen den Staaten im Einklang mit der Charta der Vereinten
Nationen verankert sind, voll einzuhalten sind;

5. fordert alle Staaten auf, in einem anderen Staat poli-
tische Parteien oder andere Organisationen nicht in einer Art
und Weise zu finanzieren, die den Grundsätzen der Charta wi-
derspricht und die die Legitimität seiner Wahlvorgänge unter-
gräbt;

6. verurteilt jede bewaffnete Angriffshandlung und jede
Androhung oder Anwendung von Gewalt gegen Völker, ihre
gewählten Regierungen oder ihre rechtmäßigen politischen
Führer;

7. bekräftigt, dass der Wille des Volkes die Grundlage
für die Autorität der öffentlichen Gewalt bildet und dass dieser
Wille in regelmäßigen, unverfälschten, allgemeinen und glei-
chen Wahlen mit geheimer Stimmabgabe oder einem gleich-
wertigen freien Wahlverfahren bekundet wird;

8. beschließt, ihre Behandlung der Frage der Achtung
vor den Grundsätzen der nationalen Souveränität und der Viel-
falt der demokratischen Systeme bei Wahlvorgängen als wich-
tiger Bestandteil der Förderung und des Schutzes der Men-
schenrechte auf ihrer zweiundsechzigsten Tagung unter dem
Punkt "Menschenrechtsfragen" fortzusetzen.

324 Siehe Resolution 55/2.
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